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Gemäß der von der Ingenieurgesellschaft Augsburg durchgeführten Baugrunderkundung aus dem 

Jahr 2016 {IGA, 2016) wurde in 5 der 10 durchgeführten Bohrung Grundwasser erkundet. ,,Das Was­

ser steht hier in Tiefen zwischen 1,82 m {550,55 m ü. NN) bis 3,93 m {550,89 m ü. NN) unter GOK an. 11 

11
Da keine näheren Unterlagen zu den Wasserverhältnissen, keine direkten Wasserstandmessungen 

sowie Langzeitmessungen aus dem näheren Umfeld vorliegen, können keine genaueren Angaben zu 

den Grundwasserverhältnissen gemacht werden. Für die aktuelle Einschätzung wird bei Berücksichti­

gung der Jahreszeit davon ausgegangen, dass es sich bei den Wasserständen um Mittelwasserstände 

handelt. Die quartären Wasserstände können bis zu 2,0 m schwanken. 

Um den genauen Wasserstand bzw. den Wasserandrang zu ermitteln, wird empfohlen im Vorfeld der 

Baumaßnahme weitere Wasseraufschlüsse durchzuführen, in denen auch Absenk- bzw. Pumpversu­

che durchgeführt werden können. Vor allem in Hinblick auf die Altlastenverdachtsfläche sind ggf. 

Wasserstandsmessungen innerhalb verrohrter Kernbohrungen sinnvoll[ ... ]. 11 

11
Aufgrund der zu erwartenden Grundwasserstände, ist vor allem im Osten des Baugebietes mit 

Grundwasser im Gründungsbereich zu rechnen. Deshalb sind Schutzmaßnahmen gegen Grundwasser 

(wasserdichte Keller etc.) bzw. eine Wasserhaltung während der Baumaßnahme notwendig. Auch hier 

ist zu prüfen, ob eine offene Wasserhaltung (z.B. bei sandigeren Bodenbereichen) durchgeführt wer­

den kann. Alternativ ist ein wasserdichter Verbau notwendig. 11 

Im Zuge der Gutachterlichen Stellungnahme zur Altlastenuntersuchung und Grundwasserbewertung 

für die FI.-Nr. 4269 innerhalb der FI.-Nr. 4269 wurden drei Grundwassermessstellen (GWM 1 bis 

GWM 3) errichtet, deren Grundwasserflurabstand zwischen 3,5 m und 4,5 m lag {IGA, 2017). 

Da die in den Pegeln gemessenen Grundwasserstände im Widerspruch zu den gemessenen Grund­

wasserständen im Zuge der Altlasten- und Baugrun~untersuchungen stehen, wurden 2018 zwei wei­

tere Messstellen (GWM 4 und GWM 5) auf den östlichen Nachbargrundstücken errichtet. Um eine 

genauere Aussage über die Grundwassersituation im Umfeld zu bekommen, fanden im April 2018 

und Dezember 2018 Messungen der Grundwasserpegel statt. 

Dem Kurzgutachten zur Auswertung der Grundwasserstandsmessungen nach zufolge (IGA, 2019) ver­

läuft die Grundwasserfließrichtung prinzipiell von Süd-Südwesten nach Nord- Nordosten. 

,,Die Messungen im Frühjahr und im Hebst zeigten keine relevanten Höhenunterschiede des Grund­

wasserspiegels. Im Frühjahr war der Wasserspiegel lediglich etwas steiler (höheres Gefälle). Die je­

weils gemessenen Grundwasserstände sind somit als Mittelwasserstände zu werten. Bemerkenswert 

ist, dass nach einem vergleichsweise trockenen Sommer / Herbst die Grundwasserstände im Hebst 

nicht merklich tiefer lagen. Bei beiden Messungen ergibt dies Grundwasserflurabstände von 3,3 m -

4,5 m westlich und lediglich 1,5 m - 2,2 m östlich des Geländesprunges zu rechnen. Bei Hochwasser is t 

zudem von einem Anstieg von mind. 0,5 m auszugehen, bei einem extremen Hochwasser bis zu 1,0 

m . 11 

Tendenziell ist aufgrund der landwirtschaftlich recht intensiven Nutzung zwar von einer gewissen 

anthropogen bedingten Vorbelastung auszugehen, erheblich erhöhte Schadstoff- oder Nährstoff­

werte im Grundwasser sind jedoch nicht zu erwarten. 
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3.5.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung 
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Der geplante Abtrag der Bodenschicht (im Bereich der zur Bebauung vorgesehenen Flächen) verrin­

gert den ohnehin schon geringen Grundwasserflurabstand (1,5 bis 2,2 m im Osten des Plangebietes) 

weiter. Während der Bebauung des Geltungsbereiches sind im Rahmen der notwendigen Bodenbe­

wegungen potenzielle Verunreinigungen des Grundwasserkörpers (z.B. durch Nährstoffeinträge) 

nicht vollständig auszuschließen. Die Gefahr solcher baubedingten Beeinträchtigungen wird durch 

die Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht und der einschlägigen Gesetze und Richtlinien zum 

Schutz der Ressourcen Boden und Wasser sowie durch geeignete Vermeidungs- und Verminderungs­

maßnahmen (Schutzmaßnahmen gegen Grundwasser bzw. eine Wasserhaltung) reduziert. 

Die baubedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser sind insbesondere unter Berücksichtigung 

der relativ geringen Grundwasserabstände mit „mittel" zu beurteilen. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Als grundsätzlich denkbare anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen sind eine Reduzierung der 

Grundwasserneubildungsrate aufgrund der Flächenversiegelung, sowie eine Beeinträchtigung der 

Grundwasserverhältnisse im Sinne der Qualität zu sehen. 

Durch die geplante Überbauung würde sich die Grundwasserneubildungsrate ohne Minimierungs­

maßnahmen reduzieren . Die Minimierungsmaßnahmen sehen jedoch bei allen Grundstücken eine 

Versickerung des gesammelten Niederschlagswasser auf eigenem Grund vor (die Versickerung von 

Oberflächenwasser ist auf den Wohnbaugrundstücken nachzuweisen). Auch im öffentlichen Straßen­

raum hat die Entwässerung über eine Versickerung vor Ort zu erfolgen. Eine Einleitung von Nieder­

schlagswasser in die städtische Kanalisation bzw. auf öffentliche Bereiche ist somit unzulässig. 

Um Beeinträchtigungen der Grundwasserverhältnisse im Sinne der Qualität zu reduzieren, ist im Rah­

men der Erschließungsplanung eine geeignete Maßnahme zum Abfluss des Niederschlagswassers in 

dem in der Planzeichnung als Altlastenfläche markierten Bereich zu entwickeln. 

Aufgrund der geringen Grundwasserabstände (vor allem im Osten des Baugebietes) ist damit zu rech­

nen, dass die Keller ggf. in das Grundwasser hineinragen. Eine gewisse Beeinträchtigung der Grund­

wasserverhältnisse ist daher grundsätzlich denkbar. 

Eine gewisse Beeinträchtigung von Grundwasser sowie eine gewisse Reduzierung der Grundwasser­

neubildungsrate kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, wird jedoch zum gegenwärtigen Zeit­

punkt und auf Basis der vorliegenden Gutachten als nicht erheblich eingestuft. 

Aufgrund der künftig nicht mehr stattfindenden landwirtschaftlichen Nutzung in Verbindung mit 

Düngemittelausbringung ist nicht auszuschließen, dass es durch eine Privatgartennutzung zu Verbes­

serungen der Grundwasserqualität kommt. Tendenziell ist dies aber in den üblichen, vergleichsweise 
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aufgeräumten Privatgärten eher nicht der Fall - hier werden oft auch besonders häufig und teils un­

sachgemäß Pflanzenschutz- und Düngemittel ausgebracht. 

Durch die teilweise Lage innerhalb der Überflutungsfläche eines HQextrems kann es insbesondere im 

Osten des Geltungsbereiches bei selten auftretenden extremen Hochwasserereignissen zu Überflu­

tungen kommen. Aufgrund dessen sind die Auswirkungen auf Oberflächengewässer für den im Osten 

liegenden Teil des Geltungsbereiches als „mittel" zu bewerten. 

Insgesamt sind die anlagen- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, insbe­

sondere unter Berücksichtigung der relativ geringen Grundwasserabstände als „mittel" einzustufen. 

3.6 Luft und Klima 

3.6.1 Bestandssituation 

Großräumig betrachtet gehört der Untersuchungsraum der naturräumlichen Gliederung nach zu den 

Lech-Wertach-Ebenen. Die überregionale Klimasituation im Plangebiet ist im Wesentlichen von den 

für Mitteleuropa typischen Westwindwetterlagen geprägt, die im Voralpenland durch die stauende 

Wirkung der Alpen verändert werden. Hierdurch kommt es zu einer messbaren Erhöhung der Nieder­

schläge. Schwabmünchen hat ein gemäßigt warmes Klima. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt 

bei 8.1° C, der durchschnittliche Jahresniederschlag bei 895 mm. Juni ist hier der niederschlagreichste 

Monat, Februar der Monat mit den geringsten Niederschlägen. Der wärmste Monat ist Juli, der kä l­

teste Januar.1 

Das Plangebiet selbst ist aufgrund seiner Nutzung als potentielles Kaltluftentstehungsgebiet anzuse­

hen. 

Vorbelastungen 

Der Geltungsbereich ist durch das ca . 200 entfernt Gewerbegebiet im Osten sowie die St 2035 im Sü­

den und Westen des Geltungsbereiches lufthygienisch bereits vorbelastet. Durch die aktuell landwirt­

schaftliche Nutzung kann es zeitweise ebenfalls zu Geruchsbelästigung als Folge von Düngung kom­

men. 

zusammengefasst wird die Bestandssituation im Schutzgut Luft und Klima für die überplante Fläche 

mit „ gering bis mittel" bewertet. 

1 https://de.climate-data.org/location/10980/ 

www.lars-consult.de Seite 27 von 42 



Bebauungsplan Nr. 41 "Wohngebiet Südwest III" 
Umweltbericht 
Bestandssituation und Auswirkungsprognose 

3.6.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Auswirkungen 

LARS 
C O n S LI I t 

Im Zuge der Erschließungs- und Baumaßnahmen kann es zu vorübergehenden Beeinträchtigungen 

der lufthygienischen Verhältnisse durch die Kfz-bedingten Emissionen des Bauverkehrs oder auch 

durch Staubbildung kommen. Diese Auswirkungen sind auf den Zeitraum der Baumaßnahmen be­

schränkt und erreichen keine planungsrelevante Intensität. Die baubedingten Auswirkungen werden 

daher mit „gering" beurteilt. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Grundsätzlich tragen Flächenversiegelungen und Bebauungen zu einer Veränderung des natürlichen, 

lokalen Kleinklimas bei, indem sie Wärme länger speichern als die natürliche Vegetation und einen 

Temperatur- und Feuchteausgleich verhindern . Durch diese Faktoren kommt es projektbedingt dem­

nach zu gewissen Beeinträchtigungen der kleinklimatischen Verhältnisse. 

Die negativen Auswirkungen auf das Kleinklima werden mittels einer weitmöglichen Reduzierung der 

Flächenversiegelung durch eine maximal zulässige Grundflächenzahl von 0,35 reduziert. Zudem wir­

ken sich die grünordnerischen Maßnahmen zur Ein- und Durchgrünung und die zukünftige Nutzung 

als Gärten im Umgebungsbereich der Wohnbebauung positiv auf die Frischluftzufuhr und die Lufter­

neuerung aus. Die genannten Beeinträchtigungen werden dadurch gemindert. 

Das Projektgebiet wird in seiner Bedeutung als Kaltluftentstehungsgebiet durch die Bebauung zwar 

eingeschränkt, erhebliche negative Auswirkungen auf die klimatischen Verhältnisse sind jedoch nicht 

zu erwarten, weshalb die anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Klima mit „gering bis 

mittel" beurteilt werden. 

3. 7 Landschaft 

3. 7 .1 Bestandssituation 

Das geplante Baugebiet befindet sich im Süden der Stadt Schwabmünchen und grenzt im Norden an 

bestehende Wohnbebauung an. Im Osten, Süden und Westen grenzen landwirtschaftlich genutzte 

Flächen an das Plangebiet an. Der Geltungsbereich liegt auf ca . 554 m ü. NN im Naturraum „ Lech­

Wertach-Ebenen". Das Gelände ist weitestgehend eben. Es steigt von Osten von ca. 552 m ü.NN nach 

Westen auf ca. 556 m ü.NN um etwa 4 m leicht an. Im östlichen Bereich des Geltungsbereiches befin­

det sich ein Geländesprung von ca. 2 m, welcher durch Auffüllungen im Bereich der FI.Nr. 4269 ent­

standen ist . 

Das Landschaftsbild im Geltungsbereich wird in erster Linie durch die intensive landwirtschaftliche 

Nutzung sowie die angrenzende Bebauung und Nutzung geprägt. Als weitere wesentliche land­

schaftsbildprägende Elemente im näheren Umfeld sind die Singold, inkl. der gewässerbegleitenden 

Vegetationsstrukturen sowie die Gehölzstrukturen entlang der Südspange (St 2035) zu nennen. Die 
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Baumreihe entlang der Badstraße ist derzeit aufgrund ihrer geringen Wuchshöhe für das Land­

schaftsbild noch wenig prägend, mittelfristig gesehen kann ihr jedoch eine gewisse Bedeutung für 

das Landschaftsbild zugerechnet werden. Bei guter Sicht ergibt sich in Richtung Süden eine positive 

Blickbeziehung in Richtung Alpen, die jedoch durch die Malzfabrik in Langerringen und die Windräder 

in Lamerdingen bereits beeinträchtig ist. 

Bezüglich der Empfindlichkeit des Landschaftsbildes gegenüber Eingriffen im Geltungsbereich ist zu­

dem zu berücksichtigen, dass die geplante Erweiterung an bestehende Bebauung anschließt und 

dadurch im Hinblick auf das Landschaftsbi ld keine Neuschaffung von negativen Blickbeziehungen vor­

liegt. 

Insgesamt wird das Plangebiet aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung beim Schutzgut 

Landschaft als „gering" bewertet. 

3.7.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauarbeiten ist mit optischen und akustischen Beeinträchtigungen, zum Beispiel durch 

Abschieben des Oberbodens, Aufstellen von Baukränen, etc. zu rechnen. Diese Auswirkungen sind 

jedoch in ihrer Dauer auf die Baumaßnahmen beschränkt und werden daher mit „gering bis mittel" 

bewertet. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Anlagebedingte Auswirkungen ergeben sich in erster Linie durch die Bebauung von Offenland und 

durch die Schaffung von Blickbezügen zu den neuen Gebäuden von den direkt umliegenden Wohnge­

bäuden im Bestand. In diesem Zusammenhang sei aber auf die positive Wirkung von grünordnerisch 

festgesetzten Maßnahmen sowie der Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung verwiesen. Mit 

Umsetzung dieser Vorgaben werden die Eingriffe in das Landschaftsbild minimiert bzw. entstehen 

neue, naturnahe Landschaftselemente, so dass eine gute Einbindung des geplanten Baugebiets in die 

umgebende Landschaft sichergestellt ist. Grundsätzlich liegen die größten zu erwartenden Auswir­

kungen der Planung auf das Schutzgut Landschaftsbild jedoch in den anlagebedingten Auswirkungen, 

da das bisher nahezu vollständig landwirtschaftlich genutzte Plangebiet komplett neu gestaltet und 

als Wohnquartier bebaut und erschlossen wird. 

Der Verlust von landschaftsbildprägenden Strukturen infolge Überbauung ist beim gegenständlichen 

Projekt nicht in erheblichem Umfang gegeben, da ausschließlich landwirtschaftliche Nutzflächen ge-

. ringer Bedeutung für das Landschaftsbild in Anspruch genommen werden. Die Baumreihe entlang 

der Badstraße bleibt in weiten Teilen erhalten, da für den Bau der Zufahrt im Osten des Untersu­

chungsgebietes lediglich zwei Linden geringer Wuchshöhe entnommen werden müssen. 

Die geplante Dachhöhe liegt bei dem Großteil der geplanten Gebäude bei maximal 9 m (Typ I und II) 

bzw. 10 m (Typ 111.1). Lediglich für den geplanten Geschosswohnungsbau mit zurückversetztem Staf­

felgeschoss (Typ 111.2) liegt die maximale Dachhöhe bei 13 m. Durch die Festsetzung maximaler und 

minimaler Wandhöhen und einer maximalen Dachhöhe für die Typen I und II soll eine möglichst 
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homogene Höhenentwicklung der Dachlandschaft erreichen werden, we lche sich an die nördlich be­

stehende Einfamilienhausbebauung anlehnt. Für Reihenhäuser (Gebäudetyp II) werden Zelt- und 

Walmdächer ausgeschlossen, um ein homogenes, dem Bestand angepasstes Bild zu erzeugen. Bei 

den großen Gebäuden (Typ 111.1 und 111.2) wurden nur Flachdächer zugelassen um einen einheitlich 

durchgängigen Charakter entlang der Hauptachse zu stärken. 

Zusammenfassend betrachtet, sind mit dem geplanten Projekt hinsichtlich des Schutzgutes Land­

schaftsbild „gering bis mittlere" Auswirkungen verbunden. 

3.8 Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter 

3.8.1 Bestandssituation 

Schutzziel ist es, Kultur-, Bau-, Bodendenkmäler sowie wirtschaftlich bedeutsame Güter und ggf. de­

ren Umgriff zu erhalten. 

Innerhalb des Geltungsbereichs befindet sich ein nachquantifiziertes Bodendenkmal. Es handelt sich 

hierbei um Körpergräber der römischen Kaiserzeit (D-7-7830-0063), dessen benehmen nicht herge­

stellt ist. Darüber hinaus befindet sich etwa 450 m östlich des Plangebiets das Bodendenkmal „Sied­

lung der Münchshöfener Kultur, der Urnenfelderzeit und der römischen Kaiserzeit" (D-7-7830-0162). 

Das nächstgelegene Baudenkmal bildet ein Bauernhaus aus dem 18. Jh. (zweigeschossiger Mitter­

tennbau mit Satteldach, D-7-72-200-42) etwa 730 m nordöstlich des Geltungsbereichs. 

Das Bodendenkmal „Körpergräben der römischen Kaiserzeit" befinden sich auf Fläche mit der FI.-Nr. 

4269 der Gemarkung Schwabmünchen. ,,Auf diesem Flurstück erfolge bereits ein Kiesabbau mit an­

schließender Verfüllung. Die Nutzung begann ca. in den 50er Jahren und wurde bereits in den 60er 

Jahren eingestellt." (IGA, 2014). Im Jahr 2014 wurde aufgrund dessen im Bereich die FI.-Nr. 4269 von 

der Ingenieurgesellschaft Augsburg eine Altlastenuntersuchung durchgeführt {IGA 2014). Bei fast al­

len der 12 Sondierbohrungen wurden Auffüllungen angetroffen. Die Auffüllungen sind dabei als Kiese 

bzw. Tone/ Schluffe anzusprechen und die Auffüllmächtigkeit bei den durchgeführten Sondierboh­

rungen schwankt zwischen 0,9 m und 3,8 m. Lediglich bei der BS 7 wurde keine Auffüllung erkundet.­

Die BS 6 liegt innerhalb des Bereiches des nachquantifizierten Bodendenkmales „Körpergräben der 

römischen Kaiserzeit" und weist eine Auffüllmächtigkeit von 2,6 m auf. Alle anderen Bohrungen gren­

zen lediglich an das Bodendenkmal an. Aufgrund der Auffüllungen ist in diesem Bereich ein Vorkom­

men von Bodendenkmälern nicht zu erwarten. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich unterhalb 

der Auffüllungen noch Körpergräben der römischen Kaiserzeit befinden. 

Aufgrund der Möglichkeit von Beschädigungen des genannten Bodendenkmals wird im Umgriff des 

gesamten Bebauungsplans auf die Erlaubnispflicht gemäß Art. 7.1 Denkmalschutzgesetz bei der Un­

teren Denkmalschutzbehörde hingewiesen. 

In Bezug auf den Denkmalschutz sind in der Satzung (Kapitel 4.2) folgende Hinweise genannt: 

,,Bodendenkmäler sollen gern. Art. 1 BayDSchG in ihrem derzeitigen Zustand vor Ort erhalten werden. 

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird eine 
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denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art 7 Abs 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Er­

laubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist." 

Als Sachgut im Sinne des Schutzgutes Kultur- und Sachgüter kann die bestehenden Wegeverbindung 

im Norden des Geltungsbereiches, die Grundwassermessstellen auf dem Flurstück mit der FI.-Nr. 

4269 sowie die angrenzende bestehende Gebäudesubstanz und Verkehrsinfrastruktur eingestuft 

werden. Stromleitungen, Oberflurhydranten und sonstige Sachgüter befinden sich nicht innerhalb 

des Plangebiets. 

Insgesamt wird der Bestand an Kultur- und Sachgütern im Plangebiet mit „gering bis mittel" bewer­

tet. 

3.8.2 Auswirkungen bei Durchführung der Planung 

Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen auf Kulturgüter (im Sinne von Baudenkmälern) sind grundsätzlich durch 

veränderte Blickbezüge von den umliegenden Denkmälern in Richtung Baugebiet zu erwarten, wenn 

hier während der Bauphase Baukräne aufgestellt werden und das Baugebiet durch die Bauarbeiten 

optisch stark verändert wird. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind keine weiteren baubedingten Aus­

wirkungen auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter zu erwarten. Aufgrund der Entfernungen zum 

Baugebiet sind keine direkten Beeinträchtigungen der Baudenkmäler (z.B. durch Erschütterungen) zu 

erwarten. 

Für die Arbeiten im Bereich des Bodendenkmals „Körpergräben der römischen Kaiserzeit" sowie ge­

nerell bei allen anfallenden Arbeiten gelten die Denkmalschutzgesetze, die bei Einhaltung eine Si­

cherstellung des Bodendenkmals gewährleisten. Der Bebauungsplan trifft darüber hinausgehende 

Festlegungen in Form einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis für alle Arbeiten innerhalb des Plan­

gebietes. Auf Grundlage dieser Festsetzungen ist von einer insgesamt geringen Wahrscheinlichkeit 

der Beeinträchtigung des Bodendenkmals auszugehen. 

Insgesamt wird die baubedingte Auswirkung mit „gering bis mittel" bewertet. 

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

Anlagebedingt kommt es zu dauerhaft veränderten Blickbezügen von den umliegenden Denkmälern 

aus, wenn im Plangebiet Wohngebäude und Erschließungsstraßen errichtet wurden. Aufgrund der 

Eingrünungsmaßnahmen sowie der Festsetzungen zur baulichen Gestaltung ist nicht mit erheblichen 

Beeinträchtigungen der umliegenden Baudenkmäler zu rechnen. 

Betriebsbedingte Auswirkungen auf Kultur- und Sachgüter sind aufgrund der geplanten Wohnnut­

zung nicht zu erwarten. 

zusammengefasst werden die Beeinträchtigungen der Planung auf das Schutzgut kulturelles Erbe und 

sonstige Sachgüter mit „gering" bewertet. 
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Grundsätzlich ergeben sich bedeutende Wechselbeziehungen immer zwischen den Schutzgütern 

Tiere und Pflanzen sowie zwischen den Schutzgütern Boden und Wasser (insbesondere Grundwas­

ser). Kleinklimatisch bestehen auch Wechselbeziehungen zwischen dem Schutzgut Pflanzen und dem 

Schutzgut Klima und Luft. 

Darüber hinaus soll an dieser Stelle auch auf die zusammenhänge zwischen Grünordnung und Wech­

selwirkungen eingegangen werden. Bei der Grünordnungsplanung sind folgende Schnittstellen und 

zusammenhänge zu bedenken: 

Je höher der Anteil an öffentlichen und privaten Grünflächen im Plangebiet, umso besser können die 

negativen Auswirkungen des Bauvorhabens auf die Schutzgüter Klima und Luft, Tiere und Pflanzen 

aber auch auf die Aufenthaltsqualität des Menschen (gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen) 

kompensiert werden. Die Festsetzungen über die Behandlung von Niederschlagswasser führen auf 

der einen Seite zu einer Minimierung der Eingriffsfolgen auf das Schutzgut Wasser (Grundwasserneu­

bildungsrate), gleichzeitig entstehen aber durch die Schaffung von naturnahen Versickerungsflächen 

auch offene Flächen, die für bestimmte Tier- und Pflanzenarten gegenüber der bisherigen Nutzung 

sogar ein höheres Potential aufweisen können. Zudem können Beeinträchtigungen auf das Lokal­

klima durch die Aufrechterhaltung von Verdunstungsflächen gemindert werden. 

Insbesondere können die bewerteten Beeinträchtigungen der Luft durch eine Erhöhung der Schad­

stoffemissionen und des Lärms durch das Bauvorhaben selbst, aber auch durch die mittelbar verur­

sachte Erhöhung des Verkehrsaufkommens, nicht isoliert betrachtet werden. Vielmehr haben die Fol­

gen dieser Zusatzbelastung Auswirkungen auf zahlreiche weitere Schutzgüter. So kann beispie lsweise 

durch Erhöhung dieser Emissionen die Wohn- und Erholungsqualität des Plangebiets für den Men­

schen ebenso beeinträchtigt werden, wie die Qualität der Lebensräume für Tiere und Pflanzen. 

zusammenfassend betrachtet sind - unter Berücksichtigung der festgesetzten Vermeidungs- und Mi­

nimierungsmaßnahmen - die planungsbedingt verursachten Wechselwirkungen von relativ geringer 

Intensität. 

3.10 Kumulierung mit Auswirkungen benachbarter Planungen und Vorhaben 

Gemäß den Vorgaben des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) müssen Pro­

jekte, die im gleichen Zeitraum auf gleicher Fläche vergleichbare Auswirkungen auf die Schutzgüter 

des UVPG haben, auch als kumulierende Projekte betrachtet werden. § 10 des UVPG regelt die UVP­

Pflicht bei kumulierenden Vorhaben wie folgt: 

„Für kumulierende Vorhaben besteht die UVP-Pfl icht, wenn die kumulierenden Vorhaben zusammen 

die maßgeblichen Größen- oder Leistungswerte nach § 6 erreichen oder überschreiten." [ ... ] ,,Kumu­

lierende Vorhaben liegen vor, wenn mehrere Vorhaben derselben Art von einem oder mehreren Vor­

habenträgern durchgeführt werden und in einem engen Zusammenhang stehen. Ein enger Zusam­

menhang liegt vor, wenn 

1. sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und 
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Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder baulichen 

Einrichtungen verbunden sein." 

Im vorliegenden Fall können kumulative Wirkungen mit der Umsetzung anderer Vorhaben ausge­

schlossen werden. 

Da der Geltungsbereich keine nach europäischem Recht geschützten Natura 2000-Gebiete tangiert, 

existieren diesbezüglich keine Betroffenheit hinsichtlich kumulativer Wirkungen. 

3.11 Prognose der Entwicklung der Umwelt bei Nichtdurchführung der Planung 

Würde die gegenständliche Planung nicht rechtskräftig und demnach die geplanten Baumaßnahmen 

nicht umgesetzt werden, bliebe das gesamte Plangebiet vermutl ich in seinem aktuellen Zustand er­

halten. Die Fläche würde weiterhin vergleichsweise intensiv landwirtschaftlich genutzt werden, wäh­

rend sie ansonsten unverändert bliebe. Eine Nutzung als Wohnbaufläche und damit eine Bebauung 

entfällt in diesem Fall. 

Die Funktionen im Schutzgut Tiere und Pflanzen sowie Boden (Speicher-, Regler- und Ertragsfunktion) 

würden unverändert in der aktuellen Form erhalten bleiben. Auch aus Sicht des Landschaftsbildes 

ergäbe sich bei Nichtdurchführung der Planung keine Veränderung in Bezug auf Blickbezüge in Rich­

tung Plangebiet. Die Grundwassersituation bliebe zwar in Bezug auf ihre Quantität (Grundwasserneu­

bildung) unverändert, es käme jedoch auch weiterhin zu einem Eintrag von Schadstoffen durch Dün­

gung der Flächen (Grundwasserqualität), der bei Umsetzung der Planung nicht mehr anzunehmen ist. 

Grundsätzlich ist zu bedenken, dass mit Nichtdurchführung der Planung auch die mit der Ausweisung 

von Wohngebiet verbundene Zielsetzung der Stadt Schwabmünchen, neuen, bezahlbaren und attrak­

tiven Wohnraum im Stadtgebiet zu schaffen, nicht erreicht werden könnte. 

www.lars-consult.de Seite 33 von 42 



Bebauungsplan Nr. 41 "Wohngebiet Südwest III" 
Umweltbericht 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich 

LARS 
co ns ul t 

4 Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich 

4.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 

Bei der Aufstellung des gegenständlichen Bebauungsplans „Schwabmünchen Süd" wurden die fol­

genden Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen berücksichtigt bzw. festgesetzt: 

Intensive Durchgrünung des gesamten Quartiers zur ökologischen und städtebaulichen Aufwer­

tung des Plangebiets sowie zur Reduzierung der flächenhaften Bodenversiegelung 

Um Lebensräume für Insekten zu schaffen sind mindestens 20 % der öffentl ichen Grünflächen als 

Blühflächen /-wiesen anzulegen 

Bei der Rodung/ Baufeldfreimachung sind die allgemeinen Schutzzeiten nach§ 39 BNatSchG zu 

beachten (keine Durchführung zwischen l. März bis 30. September) 

Durch die Durchgrünung und die Randeingrünung wird eine ausreichende Frischluftzufuhr und 

Lufterneuerung (Adsorptions- und Filtervermögen der Bäume) gewährleistet 

Während der Baumaßnahmen sind Schutzmaßnahmen gegen Grundwasserbeeinträchtigungen 

(wasserdichte Keller etc.) bzw. eine Wasserhaltung notwendig 

Flachdächer sind zu mind. 60 % extensiv zu begrünen 

Zufahrten und Stellplatzanlagen sind mit Sträuchern einzugrünen 

Durch die Versickerung des gesammelten Niederschlagswasser bei allen Grundstücken auf eige­

nem Grund werden die Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate reduziert 

4.2 Eingriffsregelung 

Das geplante Projekt stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß den§§ 14 ff. BNatSchG dar. 

Nach§ la Abs. 3 BauGB ist die Vermeidung und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur 

und Landschaft in der bauleitplanerischen Abwägung nach§ 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. 

4.2.1 Vorgehensweise bei der Eingriffsregelung 

Eine detaillierte Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs sowie die flächenscharfe Festlegung der 

notwendigen Ausgleichsmaßnahmen erfolgt im gegenständlichen Bebauungsp!anverfahren prinzipiell 

nach den „GRUNDSÄTZEN FÜR DIE ANWENDUNG DER NATURSCHUTZRECHTLICHEN EINGRIFFSREGELUNG IN DER BAU­

LEITPLANUNG", die 1992 (2. erweiterte Auflage Januar 2003) vom Bayerischen Staatsministerium für 

Landesentwicklung und Umweltfragen herausgegeben wurden. Dabei müssen sowohl der vorhan­

dene Bestand als auch die zu erwartende Schwere des Eingriffs abgeschätzt werden . Unter Berück­

sichtigung beider Kriterien sowie unter Einbeziehung der Durchführbarkeit von Vermeidungs- und 

Minimierungsmaßnahmen lässt sich dann der Kompensationsfaktor ableiten, mit dem die Eingriffsflä­

chen zu multiplizieren sind. Auf diese Weise wird der Ausgleichsflächenbedarf ermittelt. 
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Die Bestandssituation innerhalb des Geltungsbereichs lässt sich für das gesamte Plangebiet aufgrund 

der intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen der Kategorie 1 (Gebiet mit geringer Bedeutung) zu­

ordnen. 

Nicht als Eingriffsfläche gewertet werden die Grünflächen innerhalb des Geltungsbereichs, sofern sie 

als öffentliche Grünflächen festgesetzt sind sowie der geplante Fußweg im Norden des Geltungsbe­

reiches, da dieser im Bestand bereits versiegelt ist und hier daher keine Eingriffe in Natur und Land­

schaft stattfinden. 

Die zu erwartende Eingriffsschwere orientiert sich an der festgesetzten GRZ, die im gesamten Gel­

tungsbereich bei 0,35 liegt und somit dem Typ B (niedriger bis mittlerer Versiegelungs- und Nut­

zungsgrad) zuzuordnen ist. Die Zusammenführung der beiden Komponenten, Bedeutung des Bestan­

des für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild (Kategorie 1: Gebiet geringer Bedeutung) sowie 

Schwere des Eingriffs (Typ B, niedriger bis mittlerer Versiegelungs- und Nutzungsgrad) ergibt eine 

Bandbreite möglicher Kompensationsfaktoren von 0,2 bis 0,5. In Überlagerung der Nutzung als Acker 

bzw. intensives Grünland sowie der Ortsrandlage wird für die geplante Baufläche einschließlich der 

Erschließungsflächen und Wege ein Ausgleichsfaktor von 0,3 (Ackerflächen) bzw. 0,4 (Grünlandflä­

chen) angewendet. 

Berechnung des Ausgleichsflächenbedarfs -
Anwendung der Faktoren 

kein Eingriff 

Faktor 0,3 
-----------: 

-------- 1 
------- 1 

- - - 1 
Faktor 0,4 --- 1 

------ l --- ' 
------ 1 --- ' ,--... --- ' --- ' --- ' 

------ 1 t--- 1 
1 -, 

' 1 ' r 
\ ' \ 1 

\ ' 
' 1 

' ' \ ' 
' 1 
1 ' \ 1 

' 1 \ 1 
1 1 

' ----' --------\ ,----
' ' 1 ' 

\ ---------------· 
1 -----~ \ --------- \ ______ _ 
' ---
1 ------i .... -----

Abbildung 6: Darstellung der Eingriffsfaktoren (unmaßstäblich) 
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Damit ergibt sich für das gegenständliche Bauleitplanverfahren folgender überschlägiger Ausgleichs­

flächenbedarf: 

Tabelle 3: Eingriffsermittlung 

Planung Bestand Fläche Kompensationsfak- Ausgleichs-
tor flächen-

bedarf 

Baufläche mit GRZ s; 0,35 
(Typ B) einschließlich ge-

Acker 71.390 m2 0,3 21.417 m2 

plante Verkehrsflächen, 
Fuß- und Radwege 

Baufläche mit GRZ s; 0,35 
(Typ B) einschließlich ge-

lntensivgrünland 33.502 m2 0,4 13.401 m2 

plante Verkehrsflächen, 
Fuß- und Radwege 

Fußwege innerhalb der Kein Aus-
öffentlichen Grünflächen Versiegelte Flächen 1.445 m2 Kein Eingriff gleich er-
(teilversiegelt) forderlich 

Kein Aus-
öffentliche Grünflächen lntensivgrünland/ Acker 5.883 m2 Kein Eingriff gleich er-

forderlich 
Summe 

112.220 m 2 Summe 
34.818 m2 

(Fläche Geltungsbereich): (Ausgleichsfläche): 

Damit ist für das gegenständliche Vorhaben nach derzeitigem Projektstand ein überschlägiger Aus­

gleichsflächenbedarf in Höhe von ca. 3,48 ha erforderlich. 

4.3 Maßnahmen zur Kompensation der Eingriffsfolgen 

Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land­

schaft werden Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung festgelegt, die geeignet sind, die negativen 

Auswirkungen der Planung auf die Schutzgüter des Naturschutzrechts_ auszugleichen. 

Aufgrund fehlender Fläche innerhalb des Plangebietes wird der Ausgleichsflächenbedarf extern er­

bracht. Wie im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes dargestellt befindet sich die externe Aus­

gleichsfläche nordwestlich von Schwabmünchen auf dem Flurstück 2054 der Gemarkung Schwab­

münchen. Die ca. 5,1 ha große Ausgleichsfläche wird derzeit landwirtschaftlich intensiv als Wiese ge­

nutzt und grenzt sowohl im Norden als auch im Südwesten an den wertachbegleitenden Auwald an. 

Östlich und südlich schließen landwirtschaftlich genutzte Flächen an das Plangebiet an, die von dem 

östlich verlaufenden Brunnengraben sowie dessen gewässerbegleitenden Gehölzbestand durch­

schnitten werden. 

Im Norden der Ausgleichsfläche, unmittelbar angrenzend an den bestehenden Auwald ist die Ent­

wicldung eines stufigen Waldsaumes geplant. Hierfür sind auf einer Breite von ca. 12 m fünf- bis 
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sieben-reihig Waldrandgehölze im Raster 1,5 m x 1,5 m (vgl. Pflanzliste gemäß Satzung, Kapitel 4.3) 

zu pflanzen. Ein hoher Anteil an dornigen und beerentragenden Gehölzarten ist hierbei anzustreben. 

In den ersten drei Jahren ist eine Entwicklungspflege erforderlich. In den Folgejahren ist eine Unter­

haltungspflege mit dem Ziel der Erhaltung eines geschlossenen Bestandes durchzuführen. Darüber 

hinaus ist die Gehölzpflanzung zum Schutz vor Verbiss einzuzäunen. 

Vorgelagert zu dem Waldrandgehölz sowie im Osten der Ausgleichsfläche ist ein ca. 6 m breiter 

Hochstaudensaum zu entwickeln. Um das Arteninventar der Flächen zu erhöhen, erfolgt eine Mahd­

gutübertragung von geeigneten Spenderflächen aus der Umgebung (welche geeigneten Spenderflä­

chen der Umgebung in Frage kommen, ist in Abstimmung mit der UNB zu überprüfen) bzw. alternativ 

die Einsaat mit autochthonem Saatgut bzw. einer geeigneten Saatgutmischung (nach vorherigem 

Aufreißen der geschlossenen Grasnarbe). Um der Fauna Rückzugshabitate zu ermöglichen ist der 

Hochstaudensaum nach Möglichkeit zeitlich bzw. räumlich versetzt zu mähen (abschnittsweise bzw. 

streifenweise Mahd), das Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen. 

Zur Aufwertung des Landschaftsbildes ist im Westen der Fläche die Pflanzung einer Baumreihe vorge­

sehen. 

Innerhalb der Ausgleichsfläche sind ephemeren Kleingewässern (wechselfeuchte Mulden) mit sehr 

flachen Böschungen (Böschungswinkel maximal 1: 10) und einer großen Randlinie durch Abtrag der 

Bodenschichten und Abdichtung mit einer bindigen Schicht (Ton, Lehm) herzustellen. Durch Verwen­

dung von unterschiedlichen Auftragsstärken der bindigen Bodenschichten (ca. 30 cm bis ca . 60 cm 

Mächtigkeit) ergeben sich unterschiedliche wechselfeuchte Standorte, die als Nahrungshabitat zahl­

reicher Arten von Bedeutung sind. Die Feucht- und Nassmulden sind so zu gestalten, dass diese bei 

längeren Trockenperioden mit üblichen landwirtschaftlichen Maschinen bewirtschaftet werden kön­

nen. Bei Bedarf sind diese zusammen mit den Rohbodenstandorten einmal pro Jahr im Herbst zu mä­

hen (Abfuhr des Schnittgutes). Insgesamt soll die Größe der wechselfeuchten mindesten 3 % der Aus­

gleichsfläche ausmachen. 

Darüber hinaus sind innerhalb der Ausgleichsflächen mehrere Rohbodenstandorte durch Abtrag des 

Oberbodens herzustellen. Zur Offenhaltung dieser Rohbodenstandorte ist auf diesen Flächen mind. 

eine Mahd pro Jahr im Herbst mit Abfuhr des Mähgutes durchzuführen. Das überschüssige Boden­

material aus den auf der Fläche vorgesehenen Abtragsbereichen für Rohboden- und Muldenstand­

orte soll soweit möglich an anderer Stelle Verwendung finden. Das überschüssige Bodenmaterial das 

nicht anderweitig untergebracht werden kann, soll als Puffer zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen 

(zur Reduzierung der Störwirkungen) im Osten der Ausgleichsfläche aufgebracht werden. Der Auf­

tragsbereich soll als flache Kuppe mit weichen Übergängen in das umliegende Gelände modelliert 

werden (mit üblichen landwirtschaftlichen Maschinen mähbar). Insgesamt soll die Größe der Rohbo­

denstandorte mindesten 4 % der Ausgleichsfläche ausmachen. 

Auf der verbleibenden Restfläche (also den nicht für ephemere Mulden, Rohbodenstandorte oder 

Hochstauden vorgesehenen Bereichen) ist die Entwicklung von extensiv genutzten Wiesenbereichen 

durch 1- bis 2-malige Mahd pro Jahr geplant (inkl. Abfuhr des Mahdgutes, 1. Schnitt nicht vor Mitte 

Juni, 2. Schnitt Ende August bzw. im September, abschnittsweise bzw. streifenweise Mahd). 
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Auf der gesamten Ausgleichsfläche ist auf den Einsatz von Dünger (sowohl mineralischer als auch or­

ganischer Dünger) und Pflanzenschutzmittel zu verzichten und eine völlige Bewirtschaftungsruhe von 

Mitte März bis zum Zeitpunkt der ersten Mahd einzuha lten. 

Bei Anerkennung der festgesetzten Ausgleichsflächen und -maßnahmen entsteht ein Flächenüber­

schuss von rund 1,63 ha. Dieser Flächenüberschuss des Grundstückes FI. Nr. 2054 Gmkg. Schwab­

münchen kann von der Stadt Schwabmünchen in einem separaten Verfahren als Ökokonto an das 

LfU gemeldet werden. 

5 Planungsalternativen 

Gemäß Einführungserlass zum Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau) handelt es sich bei den 

laut§ 10 BauGB zu prüfenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten nicht um grundsätzlich andere 

Planungen, sondern um anderweitige Lösungsmöglichkeiten im Rahmen der beabsichtigten Planung 

und innerhalb des betreffenden Planungsgebiets. 

Das Plangebiet einschließlich der im Süden und Westen angrenzenden Flächen wurde im Rahmenei­

ner städtebaulichen Konzeptstudie überplant (LARS consult, 2018). Die Lage der Grünverbindung und 

des Quartiersplatz basiert auf Grundlage des städtebaulichen Konzeptes. 

Die Entwicklung des jetzigen Geltungsbereichs bot vor allem in Bezug auf die Bebauungssituation ver­

schiedene Planungsalternativen an, die im laufe des Planungsprozesses auf ihre Umsetzbarkeit und 

städtebauliche Sinnhaftigkeit hin untersucht wurden. Mit dem vorliegenden Plan ergibt sich die aus 

Sicht der Stadt Schwabmünchen verträglichste Planungsalternative, sowohl aus ökologischer, als 

auch aus städtebaulicher Sicht. 

6 Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen 

Laut dem Erdbebendienst Bayern, hat in der Region Schwabmünchen seit dem Jahr 1390 kein Erdbe­

ben oberhalb der Fühlbarkeitsgrenze (Magnitude >=2.0) mehr stattgefunden. Das nächstgelegene 

Erdbebenereignis fand im Jahr 1981 in Augsburg mit einer Lokalmagnitude von 3,1 statt. Damit gilt 

das Gebiet als nicht erdbebengefährdet. 

Grundsätzlich besteht bei jedem Gebäude die Gefahr des Blitzeinschlags sowie Sachbeschädigung der 

Gebäude bei Stürmen oder Hochwasser. Damit einher geht eine Gefährdung der menschlichen Ge­

sundheit. 

Insbesondere im östlichen Teil des Geltungsbereiches sind Überflutungen nicht gänzlich auszuschlie­

ßen, da dieser innerhalb der Überflutungsfläche eines HQextrem liegt (vgl. Abb. 5). Dies bedeutet, 

dass diese Fläche nur bei selten auftretenden extremen Hochwasserereignissen überschwemmt 

wird. 

Als wahrscheinlichstes Unfallszenario wäre ein Brandereignis, z.B. durch einen Blitzeinschlag, anzu­

nehmen, da die Gebäude in Ortsrandlage situiert werden. Nach Art. 12 der Bayerischen Bauordnung 

vom 14. August 2007 gilt: 
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,,Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass der Entste­

hung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird 

und bei der Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind." 

Auf Grund der Umsetzung geeigneter Brandschutzmaßnahmen können bei dem Neubau die Gefah­

ren bzw. die Auswirkungen durch einen Brand deutlich minimiert werden. 

C ZUSÄTZLICHE ANGABEN ZUR PLANUNG 

7 Methodik und technische Verfahren 

Die Beurteilung der Eingriffsregelung erfolgte nach den GRUNDSÄTZEN FÜR DIE ANWENDUNG DER NATUR­

SCHUTZRECHTLICHEN EINGRIFFSREGELUNG IN DER BAULEITPLANUNG, die 1992 (2. erweiterte Auflage Januar 

2003) vom Bayerischen Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen herausgegeben 

wurden. 

Zur Bewertung bzw. Abschätzung der Umweltauswirkungen des Vorhabens wurden u.a. die amtliche 

Biotopkartierung Bayern, die Artenschutzkartierung, sowie die in den jeweiligen Fachkapiteln ge­

nannten Informationsquellen herangezogen. Darüber hinaus wurden die Ergebnisse der vorliegenden 

Fachgutachten zu Rate gezogen (artenschutzrechtliche Relevanzuntersuchung (18.03.2019), Bau­

grunderkundung, Altlastenuntersuchung, schalltechnische Gutachten, etc.) und im Sommer 2019 

wurde eine Ortsbegehung durchgeführt. 

8 Schwierigkeiten bei der Bearbeitung 

Besondere Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Grundlagendaten traten nicht auf. 

Die häufig üblichen Unsicherheiten in Bezug auf Grundwasserstände konnten hier durch das vorlie­

gende Bodengutachten gelöst werden, das durch entsprechende Probebohrungen detaillierte Anga­

ben zu den Grundwasserpegeln machen konnte. 

9 Maßnahmen zur Überwachung 

Im Rahmen der gegenständlichen Planung sowie deren Umsetzung ist nach derzeitigem Kenntnis­

stand nicht damit zu rechnen, dass Auswirkungen entstehen, die konkret einer Überwachung unter­

zogen werden könnten bzw. müssten. Auf ein Monitoring kann daher verzichtet werden. Sinnvoll ist 

jedoch die regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der Ausgleichsfläche und Ausgleichsmaßnah­

men sowie die entsprechende Pflege der Flächen zum Erhalt ihrer ökologischen Wirksamkeit. 

Bei Umsetzung der Planung sowie im Anschluss an die Bauarbeiten ist seitens der Gemeinde zu prü­

fen, ob die Umweltsituation stärker beeinträchtigt wird, als im gegenständlichen Umweltbericht 
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angenommen. Ist dies der Fall, sind entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung der Beeinträchti­

gungen abzuleiten. Dies könnten unter Umständen Veränderungen des Boden-Wasser-Gefüges sein, 

wenn anfallendes Niederschlagswasser nicht wie erwartet versickert und es zu Wasseraufstauungen 

innerhalb der Grundstücke kommt. In diesem Fall wäre eine fachgerechte Niederschlagswasser­

sammlung und -entsorgung bzw. -ableitung zu planen und umzusetzen. 

10 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die Stadt Schwabmünchen plant die Entwicklung einer neuen Wohnbaufläche südlich der Nebelhorn­

straße, westlich der Singold und nördlich sowie östlich der Südspange. Nach der Umsetzung der Be­

bauungspläne „Wohnbaugebiet Südwest" (1995) und „Wohngebietserweiterung Südwest ff" (1997) 

soll nun der Bebauungsplan „Schwabmünchen Süd" verwirklicht werden. 

Ziel der vorliegenden Planung ist es auf einer ca. 11,2 ha großen Fläche allgemeine Wohnbauflächen 

im direkten Anschluss an das bestehende Wohnbaugebiet zu errichten. 

Nachdem das Plangebiet im derzeit rechtsgültigen Flächennutzungsplan der Stadt Schwabmünchen 

als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellt ist, wird eine Flächennutzungsplanänderung im Parallel­

verfahren durchgeführt. 

Der Geltungsbereich wird derzeit sowohl als Grünland als auch als Acker intensiv landwirtschaftlich 

genutzt. Durchzogen wird das Plangebiet von einem von Norden nach Süden verlaufenden landwirt­

schaftlich genutztem Feldweg und im Norden des Plangebietes verläuft ein bestehender vollversie­

gelter Weg. 

In nachfolgender Tabelle sind die zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf Natur und Land­

schaft - differenziert nach den einzelnen Schutzgütern - zusammengefasst: 

Tabelle 4: Übersicht der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt 

Schutzgut Baubedingte Auswirkun- Anlagen- und betriebs-

gen bedingte Auswirkungen 

Mensch und menschliche Gesundheit gering bis mittel mittel 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt gering gering 

Fläche mittel mittel 

Boden mittel bis hoch mittel bis hoch 

Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) mittel mittel 

Luft und Klima gering gering bis mittel 

Landschaft gering bis mittel gering bis mittel 

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter gering bis mittel gering 
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Mit Umsetzung des Bebauungsplanes ist ein naturschutzfachlicher Ausgleich in Höhe von ca . 3,48 ha 

zu erbringen. Das Ausgleichsflächenkonzept sieht dafür eine 5,1 ha große Flächen nordwestlich von 

Schwabmünchen auf dem Flurstück 2054 der Gemarkung Schwabmünchen vor. Die Konzeption der 

externen Ausgleichsfläche erfolgte in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. 

Da die betrachtete Fläche nur einen untergeordneten naturschutzfachlichen Wert besitzt und rele­

vante Strukturen für streng geschützte Arten komplett fehlen, sind durch den Eingriff keine negativen 

Auswirkungen auf planungsrelevante Arten zu erwarten. 

Im Ergebnis des vorliegenden Umweltberichts wird festgestellt, dass unter der Voraussetzung, dass 

die berücksichtigten und festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen so umgesetzt 

werden, ausschließlich der ermittelte Ausgleichsflächenbedarf entsteht. 

Werden die festgelegten externen Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt, entsteht durch die gegen­

ständliche Planung im Sinne der ökologischen Verhältnisse z. T. eine stellenweise Verbesserung der 

Ausgangssituation. Die übrigen, durch die Umsetzung des Vorhabens entstehenden Auswirkungen 

auf Natur und Landschaft werden -vorbehaltlich der Zustimmung durch die zuständige Untere Na­

turschutzbehörde - als kompensierbar betrachtet. 
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